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IGH: 
Bosnien-Herzegowina gegen
Jugoslawien
■ Verantwortlichkeit für Völkermord im 

bewaffneten Konflikt 
■ Verpflichtungen aus der 

Völkermordkonvention

Karin Oellers-Frahm

Am 26. Februar 2007 verkündete der In-
ternationale Gerichtshof (IGH) sein Urteil
im Fall betreffend die Anwendbarkeit der
Konvention über die Verhütung und Be-
strafung des Völkermords (Case Concer-
ning the Application of the Convention
on the Prevention and Punishment of the
Crime of Genocide). Der Fall hat eine 14-
jährige Vorgeschichte, in der bereits meh-
rere Urteile des IGH ergangen waren, je-
doch nicht in der Hauptsache (vgl. zu
dreien der Urteile Karin Oellers-Frahm,
IGH: Bosnien-Herzegowina gegen Jugos-
lawien, VN, 4/1993, S. 148f.; dies., Inter-
nationaler Gerichtshof: Bosnien-Herzego-
wina gegen Jugoslawien, VN, 5/1996, S.
181ff. sowie dies., IGH: Jugoslawien
und die NATO, VN, 4/2005, S. 154ff.).

Der Fall war im März 1993 von Bos-
nien-Herzegowina gegen Serbien und
Montenegro anhängig gemacht worden.
Serbien und Montenegro nannte sich spä-
ter Bundesrepublik Jugoslawien (BRJ) und
dann wieder Serbien und Montenegro (im
Folgenden wird der Name ›Jugoslawien‹
verwendet; nur im Zusammenhang mit
dem aktuellen Verfahrensabschnitt der
Name ›Serbien‹).

Gegenstand der Klage ist die Verlet-
zung der Völkermordkonvention von 1948
während des bewaffneten Konflikts im
ehemaligen Jugoslawien. Zuständigkeits-
grundlage ist Art. IX der Konvention, der
die Streitbeilegung durch den IGH vor-
sieht. 

Mit dem Klageantrag 1993 war ein An-
trag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen
zur Unterlassung aller Akte des Völker-
mords gegen die Bevölkerung Bosnien-

Herzegowinas gestellt worden, dem durch
Entscheidung vom 8. April 1993 stattge-
geben wurde (siehe oben). Da Jugosla-
wien diese Entscheidung ignorierte, hatte
Bosnien-Herzegowina erneut einstweili-
ge Maßnahmen beantragt, die im Sep-
tember 1993 zur Bestätigung der bereits
im April erlassenen Maßnahmen führte.
Jugoslawien hatte außerdem eine vorgän-
gige Einrede zur Zuständigkeit des IGH
eingelegt, die am 11. Juli 1996 zurückge-
wiesen wurde (siehe oben). Der IGH hatte
damals festgestellt, dass er auf der Grund-
lage von Art. IX der Völkermordkonven-
tion zuständig ist. 

Im Jahr 1997 hatte Jugoslawien Wider-
klage erhoben, die am 17. Dezember 1997
zugelassen, jedoch später zurückgezogen
wurde. Am 24. April 2001 schließlich be-
antragte Jugoslawien die Wiederaufnah-
me/Revision der Zuständigkeitsentschei-
dung von 1996, weil der IGH nicht zu-
ständig sei; Jugoslawien sei seinerzeit nicht
Mitglied der UN gewesen und konnte da-
her nicht Partei vor dem IGH sein. 

Erst mit seiner Aufnahme als UN-Mit-
glied am 1. November 2000 sei dies der
Fall gewesen. Außerdem sei es auch nicht
Partei der Völkermordkonvention gewe-
sen, die es erst am 8. März 2001 ratifiziert
habe. Die Ratifizierung erfolgte darüber
hinaus mit einem Vorbehalt zu Art. IX, der
Zuständigkeitsgrundlage für den IGH. 

Mit Urteil vom 3. Februar 2003 wies
der IGH die Klage auf Wiederaufnahme
als unzulässig ab.  Damit war der Weg
frei zur Entscheidung  in der Hauptsache,
der Frage der Verletzung der Völkerrechts-
konvention.

Parteien des Verfahrens

Zunächst musste in diesem Fall die beklag-
te Partei identifiziert werden, weil Monte-
negro, das noch im Titel des Falles als be-
klagte Partei genannt ist, inzwischen unab-
hängig geworden und als neues Mitglied in
die UN aufgenommen worden ist. In Art.
60 der Verfassung von Serbien und Mon-
tenegro war die Nachfolgefrage in dem
Sinn geregelt, dass Serbien der alleinige
Rechtsnachfolger des ehemaligen Serbien
und Montenegro sein sollte. Daher, so
stellt der IGH fest, kann Montenegro nur

mit ausdrücklicher Zustimmung Partei des
Verfahrens sein; diese Zustimmung lehnt
es aber ab, so dass einziger Beklagter im
vorliegenden Fall Serbien ist. 

Zuständigkeit des IGH

Der IGH prüfte nochmals eingehend die
Frage seiner Zuständigkeit und bekräftig-
te sein Urteil aus dem Jahr 1996. Auf die
Begründung soll hier nicht näher eingegan-
gen werden; es soll nur kurz erwähnt wer-
den, dass seine Ausführungen hierzu mit
seiner Entscheidung von 2004 zur Zustän-
digkeit in den NATO-Fällen nur schwer
vereinbar scheinen.

Entscheidung zur Sache

Damit geht der IGH zur Prüfung der  Sach-
fragen über, nämlich ob Jugoslawien/Ser-
bien sich einer Verletzung der Völkermord-
konvention schuldig gemacht hat (§142ff.
des Urteils). Dies ist die einzige Zustän-
digkeitsgrundlage. 

Verpflichtungen aus 
der Völkermordkonvention

Zunächst muss der IGH grundsätzlich
klären, welche Verpflichtungen die Völ-
kermordkonvention enthält. Umstritten
war, ob auch Staaten – und nicht nur In-
dividuen – für Akte von Völkermord di-
rekt verantwortlich sein können oder ob
Staaten nur verpflichtet sind, Akte von
Völkermord durch Individuen zu verhin-
dern und zu bestrafen. Art. I der Konven-
tion besagt, »dass Völkermord, ob im Frie-
den oder im Krieg begangen, ein Verbre-
chen gemäß internationalem Recht ist, zu
dessen Verhütung und Bestrafung sie sich
verpflichten«. Die Pflicht zur Verhütung
von Völkermord, so der IGH, schließt das
Verbot ein, Völkermord zu begehen
(§166). Diese Auffassung wird durch
Art. IX bestätigt, der dem IGH nicht nur
die Beilegung von Streitigkeiten über An-
wendung und Auslegung der Konvention
überträgt, sondern auch von Streitigkeiten
über die Verantwortlichkeit eines Staates
für Völkermord.

Das Argument des Beklagten, dass das
Völkerrecht grundsätzlich keine strafrecht-
liche Verantwortlichkeit von Staaten kennt,
greift nach Auffassung des IGH nicht, da
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die Verantwortlichkeit sich für den beson-
deren Fall aus dem Vertrag ergibt; es han-
delt sich also um Haftung aus einem Ver-
trag, nicht um eine strafrechtliche Haf-
tung. Auch der Einwand, dass die Kon-
vention selbst nur die strafrechtliche Ver-
antwortung von Individuen betreffe, was
sich deutlich aus Art. III–VII ergebe, wird
abgewiesen. Zwar regelt die Konvention
vor allem die Strafbarkeit von Individuen,
dennoch erlege aber Art. I in Verbindung
mit Art. III a) bis e) den Staaten besondere
Verpflichtungen auf, die von denen der
Individuen zu unterscheiden sind (§179). 

Der besondere Vorsatz

Der subjektive Tatbestand des Völker-
mords fordert, dass zu dem Vorsatz der
Begehung der in Art. II genannten Akte
hinzukommt, dass diese Akte in der Ab-
sicht vorgenommen werden müssen, »eine
nationale, ethnische, rassische oder religiö-
se Gruppe als solche ganz oder teilweise
zu zerstören«. Damit der Vorsatz für Völ-
kermord erfüllt ist, muss die Absicht der
Zerstörung der Gruppe vorliegen. Der IGH
verweist auf das einschlägige Urteil ge-
gen Zoran Kupreskic et al. des Interna-
tionalen Strafgerichtshofs für das ehema-
lige Jugoslawien (Im Folgenden: ICTY)
aus dem Jahr 2000 (§188). 

In diesem Zusammenhang kam die Fra-
ge auf, ob ethnische Säuberung Völker-
mord ist. In Anlehnung an die Rechtspre-
chung des ICTY stellt der IGH fest, dass
ethnische Säuberung nicht als solche in
der Konvention genannt ist (obwohl dar-
über diskutiert wurde). Daher hänge es
vom jeweiligen Vorsatz ab, ob eine Grup-
pe ›nur‹ zerstreut oder vertrieben oder aber
zerstört werden sollte. 

Beweisfragen

Im vorliegenden Fall haben Beweisfragen
eine weit größere Rolle gespielt als üblich
vor dem IGH, da es um strittige Tatsachen
ging. Daher legt der Gerichtshof vorab die
anwendbaren Beweisregeln dar: Die Be-
weislast liegt grundsätzlich beim Kläger.
Was den Beweisstandard betrifft, so muss
dieser bei Vorwürfen besonderer Schwere
besonders hoch sein; das heißt das Gericht
muss völlig überzeugt sein, wenn es um
Fragen der Akte von Völkermord geht.
Wenn es sich um Verhütung von Völker-
mord handelt, reicht hingegen ein hoher
Überzeugungsgrad, der der Schwere der
Anklage angemessen ist. Was schließlich

die Beweismethode betrifft, so ist in die-
sem Fall das Besondere, dass viele Fragen
bereits Gegenstand von Entscheidungen
des ICTY waren. Die Feststellungen der
Straf- und Berufungskammern bezüglich
Fakten und Vorsatz aus den Verfahren vor
dem Strafgericht seien – so der IGH – sehr
überzeugend (§223); ebenso sei der Be-
richt des UN-Generalsekretärs über den
Fall von Srebrenica als äußerst verlässlich
anzusehen.

Akte des Völkermords

Nach diesen grundlegenden Klarstellun-
gen prüft der IGH die Fakten mit Bezug
auf Akte nach Art. II der Völkermordkon-
vention, wie der Kläger sie vorgetragen
hatte. Zunächst zeichnet er die Entwick-
lung des Zerfalls des ehemaligen Jugosla-
wiens nach, die in der Entstehung neuer
Staaten mündete. Diese waren zum einen
Bosnien-Herzegowina, das aus den beiden
Entitäten Bosnien-Herzegowina und Re-
publika Srpska besteht, und zum anderen
(Rest-)Jugoslawien, bestehend aus Serbien
und Montenegro. Akteure in diesem Kon-
flikt, der sich auf dem Gebiet des jetzigen
Staates Bosnien-Herzegowina abspielte,
waren in erster Linie die bosnischen Serben
(Republika Srpska), deren Armee während
der Dauer des Konflikts Unterstützung
durch Jugoslawien erhielt und weitgehend
von ihr abhängig war, insbesondere nach
dem offiziellen Abzug der Belgrader Trup-
pen aus Bosnien-Herzegowina im Mai
1992. Ohne diese Unterstützung aus Bel-
grad hätten die bosnischen Serbien nicht
so agieren können wie sie es taten.

Der IGH prüft die einzelnen Tatvor-
würfe unter dem Aspekt, ob sie stattfan-
den, ob sie unter Art. II der Konvention
fallen und ob der besondere Vorsatz ge-
geben ist. Dabei ist die ›geschützte Grup-
pe‹ die der bosnischen Muslime.

Art. II a) 

Zunächst geht es um Art. II a), die Tö-
tung von Mitgliedern einer Gruppe, und
deren Vorkommen an bestimmten Orten
und in bestimmten Gefangenenlagern. 

Dass Handlungen nach Art. II a) ge-
schehen sind, bejaht der IGH; er kann al-
lerdings nicht feststellen, wie auch der
ICTY in den einschlägigen Fällen, dass der
besondere Vorsatz vorgelegen hat. Diesen
sieht der IGH allein für die Vorkommnisse
in Srebrenica als bewiesen an, wo im Juli
1995 etwa 7000 Männer im wehrfähigen

Alter getötet worden waren. Bei der Prü-
fung der Vorfälle in Srebrenica bezieht
der IGH sich weitgehend auf Urteile des
ICTY. Demnach war zunächst nur die Ver-
treibung der Muslime aus Srebrenica be-
absichtigt, erst später wurden diese Pläne
offensichtlich geändert. Der IGH zitiert
hier umfassend aus dem Fall Vidoje Bla-
gojevic des ICTY. Daraus geht hervor,
dass erstens den Muslimen von General
Ratko Mladic freier Abzug versprochen
wurde; dass zweitens die Aussonderung
der männlichen Muslime erst sehr spät
stattfand; dass dann aber drittens auch
freier Abzug gewährt werden sollte. Die
Muslime hatten allerdings den Verdacht,
dass der Völkermord geplant und Mladic
der Organisator war. 

Der IGH kommt, ebenso wie der ICTY,
zu der Überzeugung, dass Taten nach Art.
II a) der Konvention in Srebrenica began-
gen worden sind. Der ICTY hatte in den
einschlägigen Fällen den besonderen Vor-
satz bestätigt, obwohl dieser nicht von An-
fang an bestanden hatte, und wegen Völ-
kermord verurteilt. Auch dem folgt der
IGH, lässt allerdings hier noch offen, was
das für Serbien bedeutet. Ebenso teilt der
IGH die Auffassung des ICTY, dass das
Tatbestandsmerkmal der »Zerstörung ei-
ner Gruppe« erfüllt ist. 

Art. II b) bis e)

Den Tatbestand von Art. II b) der Kon-
vention, die Verursachung von schwerem
körperlichem oder seelischem Schaden an
Mitgliedern der Gruppe, sieht der IGH als
erwiesen an. Allerdings ist auch hier der
Beweis nicht erbracht worden, dass der er-
forderliche besondere Vorsatz vorlag. Das-
selbe gilt für Art. II c), die Auferlegung von
Lebensbedingungen für die Gruppe, die
deren Zerstörung herbeiführen können.
Was Art. II d) und e), Maßnahmen, die
auf die »Geburtenverhinderung innerhalb
der Gruppe« gerichtet sind beziehungswei-
se die »gewaltsame Überführung von Kin-
dern der Gruppe in eine andere« betrifft,
so geht aus dem Beweismaterial nicht her-
vor, dass Handlungen dieser Kategorie
vorgekommen sind. 

Schließlich prüft der IGH noch, ob ein
bestimmtes Handlungsmuster zu erken-
nen ist, das als solches als Beweis für den
besonderen Völkermordvorsatz angesehen
werden kann, wie es der Kläger behauptet
(§370). Dabei ginge es dann nicht mehr um
den Vorsatz der individuellen Täter, son-
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dern um den Vorsatz eines übergeordneten
Organs in der Armee der Republika Srpska
oder der Regierung Jugoslawiens.

Eine offizielle Verlautbarung, die ein
Handlungsmuster mit besonderem Völ-
kermordvorsatz enthält, gibt es nicht, aber
insbesondere das Vorgehen in den Lagern
lasse, so der Kläger, auf eine entsprechen-
de Absicht schließen. Auch der ›Beschluss
über die strategischen Ziele der Serben in
Bosnien und Herzegowina‹, den der Prä-
sident der Nationalversammlung der Re-
publika Srpska im Jahr 1992 erlassen hat,
könne als eine Art offizieller Beleg für ei-
nen entsprechenden Vorsatz verstanden
werden; sie sei auch ganz im Sinne Jugos-
lawiens gewesen. Dem stimmt der IGH
nicht zu, weil daraus zwar die Absicht der
Vertreibung entnommen werden kann,
nicht aber die Absicht, die Gruppe zu zer-
stören. Auch der ICTY hat in diesen ›stra-
tegischen Zielen‹ keinen Völkermordvor-
satz erkennen können. Der IGH kann da-
her dem Argument des Klägers nicht fol-
gen, dass das Handlungsmuster über viele
Jahre den besonderen Vorsatz für Völker-
mord belegt. Dass der Beklagte eine solche
Absicht verfolgte, ist nicht hinreichend
bewiesen. Auch hier stimmt die Feststel-
lung des IGH mit der des ICTY überein,
was anhand einer Liste von Fällen des
ICTY belegt wird (§374). 

Der IGH kommt damit zu dem Schluss,
dass allein die Handlungen der Armee der
Republika Srpska in Srebrenica als Völker-
mord zu qualifizieren sind, so dass zu prü-
fen ist, ob diese Handlungen dem Beklag-
ten, also Serbien, zuzurechnen sind (§376).

Zurechenbarkeit und Verantwortlich-
keit für die Taten von Srebrenica

Die Taten von Srebrenica sind Serbien
dann zurechenbar, wenn festgestellt wer-
den kann, dass sie von Organen oder Per-
sonen, die dem Staat nach den gewohn-
heitsrechtlichen Regeln der Staatenverant-
wortlichkeit zuzurechnen sind, direkt vor-
genommen wurden. Sie können, falls das
verneint wird, auch zugerechnet werden,
wenn es sich um Teilnahme von Personen
oder Organen des Staates in einer der in
Art. III b) bis e) der Völkermordkonven-
tion niedergelegten Formen der Teile am
Völkermord handelt. Wenn auch dies nicht
der Fall ist, sind die Taten Serbien zuzu-
rechnen, wenn es seine Verpflichtung nach
Art. I der Konvention verletzt hat, nämlich
Völkermord zu verhüten und zu bestrafen.

Zurechenbarkeit wegen Begehung von
Akten des Völkermords

Eine Handlung ist einem Staat dann zu-
zurechnen, wenn Personen oder Behörden
gehandelt haben, die nach nationalem
Recht Organe des Staates (hier Jugosla-
wiens/Serbiens) waren. Das kann nach
Auffassung des IGH nicht festgestellt wer-
den, weil weder eine Beteiligung der serbi-
schen Armee noch der politischen Füh-
rung in Belgrad bewiesen worden ist. Dass
vor dem Massaker in Srebrenica eine sol-
che Beteiligung bestand und auch von den
UN moniert wurde, ist unbestritten. Für
das Massaker in Srebrenica liegen dafür
jedoch keine Beweise vor. Die Republika
Srpska und ihre Armee waren keine De-
jure-Organe Serbiens/Jugoslawiens. Die
Tatsache, dass insbesondere General Mla-
dic, wie alle Offiziere der Armee der Re-
publika Srpska, weiter unter der Verwal-
tung der Armee Jugoslawiens standen und
von ihr bis ins Jahr 2002 bezahlt wurden,
macht sie  ebenso nicht zu Organen Ju-
goslawiens. Selbst wenn Mladic von Bel-
grad bezahlt wurde, wäre das allein noch
kein Grund, ihn als Organ Jugoslawiens
zu behandeln. Der Begriff ›Staatsorgan‹
umfasst nach Gewohnheitsrecht und nach
Art. 4 der Regeln über die Staatenverant-
wortlichkeit Teile der Staatsorganisation,
die für den Staat handeln (§388). Die Ar-
mee der Republika Srpska und ihre Offi-
ziere handelten für die bosnisch-serbischen
Behörden, insbesondere die Republika
Srpska, nicht für Jugoslawien. 

Weiter war zu klären, ob Serbien Ver-
antwortung für die Handlungen der para-
militärischen Gruppe ›Scorpions‹ in Sre-
brenica trägt, da diese Gruppe in den Do-
kumenten immer als ›Einheit des Innen-
ministers von Serbien‹ bezeichnet wurde.
Aber auch sie kann nach Auffassung des
IGH für den relevanten Zeitpunkt, das
Jahr 1995, nicht als De-jure-Organ Bel-
grads angesehen werden. Denn wie der
IGH im Nicaragua-Fall 1986 festgestellt
hatte, können Personen, Personengrup-
pen oder Organe im Zusammenhang mit
der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit
Staatsorganen nur dann gleichgestellt
werden, wenn sie in völliger Abhängig-
keit von diesem Staat als dessen Instru-
ment handeln. Das aber ist nach Auffas-
sung des Gerichts im vorliegenden Fall
nicht gegeben, da trotz der umfassenden
Unterstützung für die Republika Srpska

diese doch eine deutliche Unabhängig-
keit genoss. 

Die Taten von Srebrenica wären Serbien
jedoch zuzurechnen, wenn sie zwar nicht
von seinen Organen direkt, aber doch von
Personen begangen wurden, die unter sei-
ner Kontrolle oder Leitung standen. Diese
Situation ist von der vorherigen zu unter-
scheiden, da es nicht um das Handeln von
De-jure- oder De-facto-Staatsorganen
geht, sondern darum, ob Staatsorgane
ursächlich für den Völkermord waren. 

Nach Völkergewohnheitsrecht wird das
Handeln von Personen oder Gruppen dem
Staat zugerechnet, wenn diese auf Anwei-
sung von oder unter der Kontrolle/Leitung
dieses Staates beziehungsweise seiner Or-
gane handeln. Dies ist in Art. 8 der im Jahr
2001 von der UN-Generalversammlung
verabschiedeten Regeln über ›Verantwort-
lichkeit der Staaten für völkerrechtswidri-
ge Handlungen‹  (kurz: Staatenverantwort-
lichkeit) niedergelegt. In diesem Zusam-
menhang greift der IGH wiederum auf den
Nicaragua-Fall zurück. Dort hatte er fest-
gestellt, dass es sich bei einer derartigen
Kontrolle um effektive Kontrolle (effective
control) handeln muss. Die Anweisungen
des Staates müssen jede einzelne Handlung
betreffen, die die Verletzung herbeiführt.
Eine allgemeine Kontrolle (overall con-
trol), wie es der ICTY im Fall Dusko Tadic
verlangt hatte, reicht nicht aus. 

Der IGH stellt fest, dass der Maßstab
der ›overall control‹ für Zwecke der Staa-
tenverantwortlichkeit zu weit ist, da damit
die Verbindung zwischen dem Verhalten
eines Staatsorgans und der völkerrechtli-
chen Haftung überdehnt wird. 

Nach Auffassung des Gerichts hat der
Kläger nicht bewiesen, dass Anweisungen
von Bundesbehörden aus Belgrad oder ei-
nem Organ Jugoslawiens ergangen sind
und insbesondere auch nicht, dass dies
mit dem besonderen Vorsatz des Völker-
mords geschehen sei. Weder ist vor dem
ICTY eine Führungsperson Jugoslawiens
wegen der Vorfälle in Srebrenica ange-
klagt worden, noch geht aus dem Bericht
des UN- Generalsekretärs vom Novem-
ber 1999 eine direkte Verwicklung von
Präsident Slobodan Milosevic in die Mas-
saker von Srebrenica hervor. 

Daher ist auf dieser Grundlage die Ver-
antwortlichkeit des Beklagten nicht zu be-
jahen, so dass die Handlungen derer, die
Völkermord in Srebrenica begangen ha-
ben, nach den Regeln der Staatenverant-
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wortlichkeit nicht dem Beklagten zuge-
rechnet werden können. Serbien ist also
für die Akte des Völkermords in Srebrenica
nicht als Täter verantwortlich (§ 413–415).

Zurechenbarkeit wegen Teilnahme 
an Akten des Völkermords

Daher ist zu prüfen, ob Serbien in irgen-
deiner Form am Völkermord in Srebrenica
nach Art. III b) bis e) der Konvention be-
teiligt war. Von den vier dort aufgeführ-
ten Teilnahmeformen (Verschwörung, An-
reizung, Versuch und Teilnahme) kommt
hier nur die Teilnahme in Betracht.

Teilnahme ist von der Kontrolle über
die Begehung von Völkermord zu unter-
scheiden, da im Völkerrecht Kontrolle über
eine solche Tat als direkte Täterschaft an-
gesehen wird, auch wenn dies in manchen
nationalen Rechtsordnungen anders ist.
Teilnahme im Sinne von Art. III e) der Kon-
vention bedeutet Hilfe und Unterstützung
bei der Begehung der Tat, so dass zu prüfen
ist, ob Staatsorgane, Personen unter direk-
ter staatlicher Anleitung oder effektiver
Kontrolle des Staates derartige Hilfe ge-
leistet haben. Nach Art. 8 der Regeln über
die Staatenverantwortlichkeit setzt Hilfe
das Wissen voraus, dass es sich um einen
völkerrechtswidrigen Akt handelt. Ob der
Teilnehmer selbst den besonderen Vorsatz
für Völkermord haben muss, lässt der IGH
offen. Doch muss der Teilnehmer wissen,
dass der Haupttäter mit diesem besonderen
Vorsatz handelt. Wenn das nicht der Fall
ist, ist auch keine Teilnahme gegeben. 

Daher prüft der IGH diese Frage zu-
erst und verneint sie. Obwohl Jugoslawi-
en den serbischen Truppen massive Hilfe
geleistet hat, ist nicht zweifelsfrei bewie-
sen, dass dies zu einer Zeit geschah, als den
Organen Jugoslawiens klar war, dass Völ-
kermord begangen wurde. Wichtig ist, dass
nicht bewiesen worden ist, dass die Ent-
scheidung, die männlichen Mitglieder der
Gruppe physisch zu vernichten, den Bel-
grader Behörden mitgeteilt wurde. Diese
fiel offensichtlich sehr kurzfristig. Daher
ist Serbien auch nicht für Teilnahme am
Völkermord verantwortlich. Nach Art. III
der Konvention ist Serbien demzufolge we-
der als Täter noch als Teilnehmer am Völ-
kermord verantwortlich.

Verletzung der Pflicht zur Verhütung
von Völkermord

Es bleibt zu prüfen, ob Serbien seine Pflicht
zur Verhütung und Bestrafung des Völker-

mords verletzt hat, wobei es sich um zwei
unterschiedliche Pflichten handelt, weil
die Bestrafung von Völkermord nicht zu-
gleich die Pflicht zur Verhütung erfüllt. 

Unter der Pflicht zur Verhütung des
Völkermords versteht der IGH nach der
Völkermordkonvention eine Verhaltens-
pflicht, keine Erfolgspflicht (obligation
of conduct, not of result). Das heißt, dass
die Staaten alle ihnen zur Verfügung ste-
henden Mittel anwenden müssen, um Völ-
kermord zu verhindern. Gelingt dies nicht,
ist der Staat nicht haftbar. 

Hierbei spielt der Begriff der Sorgfalts-
pflicht (due diligence) eine bedeutende Rol-
le. Die Pflicht zur Verhütung entsteht in
dem Moment, in dem der Staat von der
Möglichkeit, dass Völkermord droht,
Kenntnis erhält oder hätte haben müssen.
Der Unterschied zwischen Teilnahme und
Verletzung der Pflicht zur Verhütung liegt
darin, dass Teilnahme positives Tun erfor-
dert und die Gewissheit, dass es um Völ-
kermord geht; die Pflicht zur Verhütung
wird durch Untätigkeit verletzt, wenn nicht
alle möglichen Maßnahmen ergriffen wer-
den, die den Völkermord hätten verhin-
dern können (§432).

Da nur in Srebrenica Völkermord nach-
weislich geschehen ist, wird nur in diesem
Zusammenhang die Pflicht Serbiens zur
Verhütung geprüft. In der fraglichen Zeit
hatte Jugoslawien mehr als jeder andere
Vertragsstaat der Konvention großen Ein-
fluss auf die bosnischen Serben. Außerdem
war Jugoslawien durch die Anordnung
einstweiliger Maßnahmen von 1993 durch
besondere Pflichten gebunden, nämlich
unter anderem zu gewährleisten, dass die
militärischen Einheiten, auf die es Einfluss
hatte, keine Akte des Völkermords oder
der Teilnahme oder Anreizung zum Völ-
kermord begehen. 

Hier ist der Begriff ›Einfluss‹ ausschlag-
gebend, da es eindeutig nicht nur um Per-
sonen oder Organe ging, deren Handeln
Jugoslawien zuzurechnen ist, sondern um
alle, auf die Jugoslawien Einfluss ausüben
konnte. Jugoslawien musste – auch wenn
es sich nicht sicher sein konnte – jeden-
falls davon ausgehen, dass die Gefahr des
Völkermords bestand, nachdem die bos-
nischen Serben beschlossen hatten, Srebre-
nica zu besetzen. Aufgrund der möglichen
Einflussnahme und der Tatsache, dass aus
zahlreichen Dokumenten die Gefahr des
Völkermords bekannt war, hätte Jugosla-
wien alles in seiner Macht Stehende un-

ternehmen müssen, um die tragischen Er-
eignisse zu verhindern. 

Jugoslawien und insbesondere sein Prä-
sident Milosevic kannten den tief sitzen-
den Hass zwischen den bosnischen Serben
und den Muslimen in Srebrenica. Dennoch
hat der Beklagte nicht dargelegt, dass Ju-
goslawien irgendwelche Maßnahmen er-
griffen hat, um das, was geschah, zu ver-
hindern. Daher stellt der IGH fest, dass
Jugoslawien die Pflicht zur Verhütung von
Völkermord verletzt hat, was seine völ-
kerrechtliche Haftung begründet (§438).

Verletzung der Pflicht zur Bestrafung
des Völkermords

Schließlich prüft der IGH die Frage der
Pflicht zur Bestrafung des Völkermords.
Da der Völkermord in Srebrenica nicht auf
dem Gebiet Jugoslawiens stattfand, ist kei-
ne Verletzung der Bestrafung durch na-
tionale Gerichte festzustellen. Daher ist
die Zusammenarbeit mit dem internatio-
nalen Strafgericht, dessen Gerichtsbarkeit
der Staat anerkannt hat, gemäß Art. VI der
Konvention ausschlaggebend. Dass der
ICTY ein ›internationales Gericht‹ im Sin-
ne von Art. VI darstellt, ist unstrittig, auch
wenn die Verfasser der Völkermordkon-
vention wohl von einem durch einen Ver-
trag geschaffenen Gericht ausgingen. Die
Voraussetzung der Anerkennung der Ge-
richtsbarkeit nach Art. VI ist dann erfüllt,
wenn der Staat zur Anerkennung der Zu-
ständigkeit und zur Kooperation mit dem
Gericht verpflichtet ist. Der IGH stellt fest,
dass dies jedenfalls mit Abschluss des Ab-
kommens von Dayton am 14. Dezember
1995 der Fall war und dass keine vor die-
sem Zeitpunkt liegenden Verletzungen der
Kooperationspflicht vom Kläger vorgetra-
gen worden sind. 

Da sich General Mladic, der Haupt-
verantwortliche für den Völkermord in
Srebrenica, offenbar wiederholt in Serbien
aufhielt beziehungsweise noch dort ist, oh-
ne dass die serbischen Behörden das ihnen
Mögliche zu seiner Festnahme unternom-
men haben oder unternehmen, stellt der
IGH eine Verletzung der Pflicht zur Ko-
operation mit dem ICTY fest.

Folgen

Nachdem die Verletzung der Pflicht zur
Verhütung und Bestrafung des Völker-
mords festgestellt ist, bleibt die Frage des
Schadensersatzes zu prüfen. Zum einen ist
zu klären, welcher Schaden entstanden ist,
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weil Serbien nicht versucht hat, den Völ-
kermord zu verhindern; zum anderen,
welcher Schaden durch die Verletzung der
Pflicht zur Bestrafung, das heißt die Nicht-
kooperation mit dem ICTY entstanden ist. 

Das wirft die Frage auf, ob Jugoslawien
den Völkermord hätte verhindern können.
Das aber kann der IGH nicht mit hinrei-
chender Klarheit feststellen und daher kei-
ne finanzielle Entschädigung zusprechen
(§462). Der Kläger kann aber Wiedergut-
machung in Form der Genugtuung (satis-
faction) beanspruchen. Die findet – auch
nach Auffassung des Klägers – angemes-
sen Ausdruck im Tenor der Entscheidung,
dass Jugoslawien/Serbien die Pflicht zur
Verhütung des Völkermords verletzt hat. 

Was die Verletzung der Pflicht zur Be-
strafung betrifft, so ist Serbien weiterhin
verpflichtet, Personen, die des Völkermords
angeklagt sind, an den ICTY zu überstel-
len, allen voran General Mladic. Eine sym-
bolische Entschädigung für die Nichtbe-
folgung der einstweiligen Maßnahmen hält
der IGH ebenfalls nicht für angemessen,
da die Verletzung der Anordnungen unter
dem Aspekt der Wiedergutmachung in den
Feststellungen der Verletzung der Völker-
mordkonvention enthalten ist.

Damit schließt der IGH die Prüfung
ab. Das in neun Punkte unterteilte Urteil
ist nicht einstimmig ergangen, jedoch je-
weils mit großer Mehrheit; meist tragen
zwischen 12 und 14 von den 15 Richtern
das Urteil. Die niedrigste Zustimmung,
mit nur zehn Stimmen, findet die Entschei-
dung zur Zuständigkeit. 

Die Sondervoten

Neben den sehr kritischen Stellungnahmen
zur Entscheidung über die Zuständigkeit
sind insbesondere die abweichenden Mei-
nungen zur Begehung von Völkermord
durch Staaten interessant. Hierzu äußern
die Richter Shi, Koroma, Owada, Tomka
und Skotnikov Bedenken, da dies weder
aus der Konvention noch aus den Vorar-
beiten hervorgehe und auch nicht mit Ziel
und Zweck der Konvention in Einklang
stehe. Zudem gebe es keine strafrechtli-
che Verantwortlichkeit von Staaten. Wie
schon der Nürnberger Militärgerichtshof
festgestellt hatte, werden völkerrechtliche
Verbrechen von Menschen nicht von ab-
strakten Entitäten begangen. Darüber hin-
aus sei der IGH auch nicht das Forum,
vor dem strafrechtliche Verantwortlichkeit
geltend gemacht werden könne. Seine Ver-

fahrensordnung sei dafür ungeeignet. Dies
erklärt den weitestgehenden Rückgriff auf
die Urteile des ICTY.

Auch in Beweisfragen und insbesonde-
re der Beweislastverteilung wird die Mehr-
heitsentscheidung kritisiert, da dem Be-
klagten die Vorlage bestimmter wesentli-
cher Dokumente nicht auferlegt wurde,
was den Kläger in eine unangemessen
schwierige Situation brachte und in der
Tat von großer Relevanz für den Ausgang
der Entscheidung war.

Bewertung

Bei diesem Urteil ging es erstmalig in einem
zwischenstaatlichen Verfahren um die Be-
gehung von Völkermord durch einen Staat.
Auch wenn die Opfergruppen verständli-
cher Weise enttäuscht sind und man das
Gefühl nicht völlig los wird, dass in Bel-
grad doch mehr Einfluss und Wissen vor-
handen war als das Urteil bestätigt, so ist
das Urteil doch insgesamt als ausgewogen
und richtig zu bewerten. Denn ausschlag-
gebend war die Beweislage, und die gab
offensichtlich in der Tat nicht mehr her
als in der Begründung sorgfältig dargelegt
wurde. Ob die Umkehr der Beweislast
und die Anordnung der Vorlage bestimm-
ter Beweisstücke durch Serbien  wirklich
weiter geholfen hätte, wie behauptet wird,
oder ob  dadurch nicht eher eine Blocka-
dehaltung Jugoslawiens hervorgerufen
worden wäre, fällt in den Bereich der Spe-
kulation.

Dass die Feststellung des IGH zur Zu-
ständigkeit kritikwürdig ist, und dass die
Zuständigkeit mit wesentlich besseren Ar-
gumenten hätte bejaht werden können, soll
hier nicht vertieft werden, da dem Ergeb-
nis als solchem zuzustimmen ist. 

Kurzer Kommentierung bedarf hinge-
gen die umstrittene Feststellung, dass Staa-
ten als solche Völkermord direkt begehen
können und dafür haftbar sind. Verant-
wortlichkeit für Völkermord wird primär
– wie dies auch in den Sondervoten her-
vorgehoben wird – als strafrechtliche Ver-
antwortlichkeit verstanden, und die gibt
es im Völkerrecht für Staaten nicht. Zu-
dem ist der Verweis auf das Diktum des
Nürnberger Militärgerichtshofs nahelie-
gend, dass Verbrechen – auch völkerrecht-
liche Verbrechen – von Individuen, nicht
abstrakten Entitäten begangen werden, ei-
ne Aussage, die damals gerade die indivi-
duelle Strafbarkeit rechtfertigen sollte. Ver-
antwortlichkeit für Völkermord, wie sie

die Konvention vorsieht, ist aber nicht be-
schränkt auf strafrechtliche Verantwort-
lichkeit, auch wenn dies bisher nie zum
Tragen gekommen ist. 

Die Auffassung des IGH, dass auch
Staaten Völkermord begehen können, folgt
aus der Tatsache, dass das Handeln von
Staatsorganen als Handeln des Staates zu
qualifizieren ist. Die Anleitung zum und
die Kontrolle über das Handeln von Per-
sonen oder Gruppen muss als direktes
Handeln des Staates und damit als direk-
te Täterschaft angesehen werden. 

Auch wenn der Unterschied zwischen
der direkten Begehung von Akten des Völ-
kermords durch einen Staat und dessen
Pflicht zur Verhütung des Völkermords
nicht immer sehr deutlich sein mag, so gibt
es ihn durchaus: Ein Staat, der wissentlich
durch seine Organe – in der Regel sein
Militär – Akte des Völkermords begeht,
muss als Täter genauso verantwortlich sein
wie das Individuum. Allerdings ist die
Ausgestaltung der Verantwortlichkeit un-
terschiedlich; strafrechtliche Konsequen-
zen wie sie für Individuen gelten, treffen
den Staat nicht, er muss aber für den ver-
ursachten Schaden aufkommen. Zudem
hat eine Verurteilung wegen Begehung von
Völkermord für den Staat ›moralische‹
Wirkung in der Staatengemeinschaft, die
nicht unterschätzt werden sollte und die
im Fall der Täterschaft schwerer wiegt als
im Fall der unterlassenen Verhütung. 

Besonderer Erwähnung bedarf ferner
der vom IGH festgestellte Umfang der
Pflicht zur Verhütung des Völkermords.
Die Pflicht zur Verhütung des Völkermords
betrifft jeden (Vertrags-)Staat und impli-
zit damit wohl auch Nicht-Vertragsstaa-
ten und alle internationalen Organisatio-
nen. In §430 des Urteils wird diese weit-
reichende Feststellung getroffen, die sicher
zu den bedeutendsten und grundsätzlichs-
ten Aussagen des Urteils zählt. Zwar ist
die Pflicht je nach der Nähe zum Gesche-
hen abgestuft, aber grundsätzlich betrifft
sie jeden (Vertrags-)Staat. Noch bedeutsa-
mer ist jedoch, dass damit nicht nur Ver-
tragsstaaten gemeint sind, sondern alle
Staaten und auch jede internationale Or-
ganisation, wie vor allem die UN – über
die für sie agierenden Staaten. Dass aller-
dings aus der Feststellung, dass jeder Staat
immer und überall zur Verhütung des Völ-
kermords verpflichtet ist, konkrete Kon-
sequenzen gezogen worden wären, kann
man leider – noch – nicht sehen.
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